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Newsletter BLG: Zwischenstand 
 

Allgemeine Informationen 
 

Überführung Kanton Bern 
Aufgrund etlicher Schwierigkeiten und angepasster kantonaler Schärfungen sind die Überführungs-
arbeiten im ganzen Kanton deutlich hinter dem Zeitfahrplan. Zudem sind weitere Fragen noch unk-
geklärt. 
 
Überführung SILEA 
 

Bewohnende 
Wegen den vielen offenen Klärungsfragen gegenüber den zuständigen kantonalen Stellen hat die 
SILEA noch keine Bedarfsermittlung freigegeben und eine Verlängerung der Umstellungsfrist bis 
nächstes Jahr beantragt, was vom Kanton gutgeheissen wurde. 
Mit kantonaler Beratung erarbeiten wir aktuell einen internen Vergleichs-IHP als Orientierungs-
Grundlage für sämtliche individuellen Bedarfsermittlungen der Bewohnenden. 
Unsere Bedarfsermittlungs-Fachpersonen werden anschliessend wiederum rechtzeitig auf Sie zu-
kommen. 
 

Sehr wenige AssistMe-Freischaltungen für die Bedarfsermittlung sind noch nicht erfolgt. Hier bitten 
wir die zuständigen Beistandleistenden zeitnah dies mit dem Kanton abzuschliessen oder direkt 
beim AssistMe-Support nachzufassen. 
 
Privat wohnende Mitarbeitende mit Tagesstruktur Vertrag 

Trotz der offenen Klärungsfragen müssen diese Bedarfsermittlungen durch die unabhängige Fach-
stelle FiB weitergeführt werden. Unsere Zusammenarbeit mit der FiB verläuft gut. Einige wenige 
Leistungsgutsprachen wurden uns von Beistandleistenden Personen zugesendet. 
 

Sollten Sie einen Entwurf oder eine bereits rechtsgültige Leistungsgutsprache erhalten haben, sind 
wir daher um Einsicht froh. Bitte senden Sie dies umgehend an die interne BLG – Koordinations-
person: ctrachsel@stiftung-silea.ch. Danke. 
 

Hinweis: bei privat wohnenden Mitarbeitenden hat die SILEA keinen Zugang, ob die AssistMe-An-
meldung für eine Bedarfsermittlung erfolgt ist. Dies wollen Sie als zuständige Beistandleitende si-
cherstellen. 
 
Neues Abrechungssystem 
Aus oben genannten Gründen kann die SILEA noch nicht über die Leistungsgutsprachen im As-
sistMe abrechnen. Sobald dies möglich ist, werden die betreffenden Personen direkt und mit Merk-
blatt informiert. 
Bis dahin gilt der bisherige Verrechnungsmodus. 
 
 

Links 
 

Vorbereitung und allgemeine Informationen 
 Webseite zum BLG: https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/soziales/behinderung/blg.html 

 

 Broschüren und Faktenblätter: https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/soziales/behinderung/blg/downloads.html 
 

 Support AssistMe: Tel. 031 300 33 70, support-assistme.gsi@be.ch 
 

Fragen und Beratung 
 FiB Fachstelle für individuelle Bedarfsermittlung https://www.fib-be.ch/ 

 

 Assistenzbüro Kt. Bern https://www.assistenzbuero.ch/ 
 

 kbk Kantonale Behidnertenkonferenz https://www.kbk.ch/ 
 
 

Die Verlinkungen sind auch auf der SILEA-Homepage zu finden. 
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Hinweis 

Dieser Text ist ein Newsletter. 

Er zeigt, wie weit die Umstellung im Projekt BLG bei der 
SILEA ist. 

 

 

 

 

 

BLG 

 

BLG ist die Abkürzung für «Gesetz über die 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen» 

Es regelt, welche Unterstützung Menschen mit 
Unterstützungsbedarf bekommen. 
Es hilft dabei, den persönlichen Bedarf besser zu 
bestimmen. 
Die Unterstützung soll genau zu der Person passen. 
Die Hilfe wird in einem neuen System erfasst – das heisst 
AssistMe. 

 

 

 

Was passiert im Kanton Bern? 

Die Umstellung dauert länger. 
Es gibt viele Probleme und offene Fragen. 

 Was macht die SILEA? 

Die SILEA darf die Umstellung später machen. 
Der Kanton hat das erlaubt. 
Die SILEA erstellt jetzt ein Vergleichs-Dokument. 
Damit kann man besser einschätzen, was jede Person 
braucht. 

 

 

Was ist mit den Bewohnerinnen und Bewohnern? 

Fachpersonen von der SILEA melden sich später bei 
Ihnen. 
Sie helfen bei der Bedarfsermittlung. 
Einige Freischaltungen im System „AssistMe“ fehlen noch. 
Bitte klären Sie das bald mit dem Kanton oder dem 
AssistMe-Support. 

 

 

                    «FiB» 

 

Was ist mit Mitarbeitenden, die privat wohnen? 

Diese Personen haben einen Vertrag für die Tagesstruktur. 
Die Bedarfsermittlung läuft weiter über die Fachstelle 
«FiB». 
Wenn Sie ein Dokument zur Leistungs-Zusage haben, 

schicken Sie es an: 
����� ctrachsel@stiftung-silea.ch 

Die SILEA kann nicht sehen, ob die Anmeldung bei 
AssistMe gemacht wurde. 
Bitte prüfen Sie das selbst. 

 

Was ist mit der Abrechnung? 

Die SILEA kann noch nicht über das neue System 
abrechnen. 
Bis es geht, bleibt alles wie bisher. 

 


